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Beschlussvorschlag
Die Stadtvertretung Neustrelitz stimmt dem vom Landkreis Mecklenburgische 
Seenplatte übermittelten Entwurf der Allgemeinverfügung über die Entsorgung 
pflanzlicher Abfälle von nicht gewerblich genutzten Gartengrundstücken in der 
Stadt Neustrelitz (siehe Anlage) zu und begrüßt die Möglichkeit der Regelung im 
eigenen Wirkungskreis ausdrücklich. 
Die Stadtvertretung Neustrelitz billigt die vorliegende abschließende 
Stellungnahme der Stadt Neustrelitz und setzt den Geltungsbereich für das 
gesamte Stadtgebiet fest. 

Beratungsergebnis
Gremium Sitzung am TOP

einstimmig mit Stimmen-
mehrheit ja nein Enthaltung

laut 
Beschluss-
vorschlag

abweichender 
Beschluss 
(Rücks.)



Sachverhalt
Die Stadt Neustrelitz verfolgt seit Jahren das Ziel, ein Verbrennverbot für 
Gartenabfälle im Stadtgebiet Neustrelitz, auch in den Monaten März und Oktober 
geregelt zu bekommen. Dies sollte allerdings auch ohne weitere Abhängigkeiten, 
wie etwa von der flächendeckenden Einführung eines Holsystems (z.B. Biotonne) 
möglich gemacht werden. 
Mit Beschluss der Stadtvertretung Neustrelitz vom 22.10.2020 wurde der 
Bürgermeister mit einer entsprechenden Antragstellung beim Landkreis MSE 
beauftragt, der Antrag wurde im November auch gestellt.
Am 27.01.2021 erhielten wir vom Landkreis MSE den hier vorliegenden Entwurf 
der Allgemeinverfügung mit der Bitte um Stellungnahme und Rückäußerung 
„insbesondere im Hinblick auf die Ortsteile“ bis zum 01.02.2021.
Dem sind wir auch nachgekommen, allerdings haben wir telefonisch am 
29.01.2021 um eine Fristverlängerung gebeten, da die Ortschaftsräte erst noch 
anzuhören waren. 
In der abschließenden Stellungnahme der Stadt muss in jedem Fall auf den §1 - 
Geltungsbereich der Allgemeinverfügung eingegangen werden, denn 
Kiefernheide und Altstrelitz sind Stadtteile, keine Ortsteile. Die Gebiete werden in 
einer Flächenkarte gekennzeichnet und diese ist dann eine Anlage der 
Allgemeinverfügung.
Den für die abschließende Stellungnahme der Stadt Neustrelitz abgefragten 
Positionen der Ortschaftsräte kann nicht gefolgt werden, daher erfolgt die 
Umsetzung der Allgemeinverfügung auch für die Ortsteile Fürstensee, Klein und 
Groß Trebbow sowie Drewin. Abzuwägen war, ob das Prinzip der 
Gleichbehandlung höher rangiert als ein Veto der Ortschaftsräte ohne schlüssige 
Argumente. Eine große Rolle spielt dabei auch das Kriterium der Zumutbarkeit, 
ob z.B. in Langhagen, Wiesenthal oder Prälank die Entfernung zur 
Umschlagstation anders zu werten ist als in Fürstensee, Klein oder Groß Trebbow 
oder Drewin.



Finanzielle Auswirkungen
Im laufenden Haushaltsjahr:  In Folgejahren:  
 

X Nein    
X
 Nein       

 Ja     Ja  
einmali
g  jährlich

                
Ergebnishaushalt:    Ergebnishaushalt:   
Produkt/ Konto :

 
Produkt/ Konto:
 

 Aufwendungen Erträge    
Aufwendunge

n Erträge
Alt: 0 € 0 €  Alt: 0 € 0 €
Neu: 0 € 0 €  Neu: 0 € 0 €
                
Finanzhaushalt:    Finanzhaushalt      
Produkt/ Konto :              
 Maßnahme-Nr.:             
 Auszahlungen Einzahlungen   Auszahlungen Einzahlungen
Alt: 0 € 0 €  Alt: 0 € 0 €
Neu: 0 € 0 €  Neu: 0 € 0 €
                

    
Finanzielle Mittel stehen:
      

  auf anderem Produktkonto zur Verfügung (Deckungsvorschlag)
  Ergebnishaushal

t:
0 €  Produkt / Konto:  

  Finanzhaushalt: 0 €  Produkt / Konto:  
       Maßnahme-Nr.:  
                
  nicht zur Verfügung (kein Deckungsvorschlag)      
        
                
Bemerkunge
n:  

 

Anlage/n
1 Entwurf Allgemeinverfügung über die Entsorgung pflanzlicher Abfälle 

(öffentlich)

Stadtpräsident Siegel  Bürgermeister



Allgemeinverfügung über die Entsorgung pflanzlicher Abfälle von nicht  
gewerblich genutzten Gartengrundstücken in der Stadt Neustrelitz 
 
Auf der Grundlage der §§ 2 Absatz 1 und 5 Absatz 1 der Pflanzenabfalllandesverordnung 
Mecklenburg-Vorpommern (PflanzAbfLVO M-V) vom 18. Juni 2001 (GVOBl. M-V 2001, S. 
281) sowie des § 62 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 
212), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 2020 (BGBl. I S. 
2873) geändert worden ist, erlässt der Landrat des Landkreises Mecklenburgische 
Seenplatte in Abstimmung mit der Stadt Neustrelitz (Ratsbeschluss vom 22.10.2020) 
folgende Allgemeinverfügung: 
 
 

§ 1 Geltungsbereich 
 

Diese Verfügung regelt das Entsorgen pflanzlicher Abfälle in den Monaten März und Oktober 
eines jeden Jahres für nicht gewerblich genutzte Gartengrundstücke. Im Übrigen gelten die 
Bestimmungen des KrWG. 
Diese Allgemeinverfügung gilt für das Gebiet der Stadt Neustrelitz einschließlich ihrer 
Ortsteile Kiefernheide, Strelitz-Alt, Zierke mit den Ortslagen Wiesenthal und Prälank, 
Fürstensee, Klein Trebbow mit den Ortslagen Groß Trebbow und Drewin. 
 

§ 2 Entsorgung pflanzlicher Abfälle - Verbrennungsverbot 
 
1. Pflanzliche Abfälle dürfen auf dem bewachsenen Grundstück, auf dem sie anfallen, durch 
Verrotten oder Kompostieren bzw. Einbringen in den Boden entsorgt werden, sofern nicht 
besondere Rechtsvorschriften dem entgegenstehen. Zusätzlich können sie über das in der 
Stadt Neustrelitz angebotene öffentliche Entsorgungssystem entsorgt werden. 
 
2. Das Entsorgen pflanzlicher Abfälle durch Verbrennen ist im gesamten Stadtgebiet 
einschließlich der oben genannten Ortsteile untersagt. 
 

§ 3 Zuwiderhandlungen 
 
Ordnungswidrig handelt, wer der Untersagung in § 2 Nr. 2 dieser Allgemeinverfügung 
zuwider handelt. Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 69 Abs. 1 Nr. 8 und Abs. 3 KrWG  
i. V. m. § 4 Nr. 1 PflanzAbfLVO M-V mit einer Geldbuße von bis zu 100.000 Euro geahndet 
werden.  

§ 4 Inkrafttreten 
 
Diese Allgemeinverfügung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Begründung 
Entsprechend § 1 Absatz 1 und Absatz 4 der PflanzAbfLVO M-V dürfen pflanzliche Abfälle 
auf dem Grundstück, auf dem sie anfallen, durch Verrotten oder Kompostieren bzw. 
Einbringen in den Boden entsorgt werden. Darüber hinaus kann für die Entsorgung das 
öffentlich-rechtliche Entsorgungssystem genutzt werden. Den Bürgerinnen und Bürgern der 
Stadt Neustrelitz einschließlich deren Ortsteile steht hierfür, sofern sie nicht über 
ausreichend Möglichkeiten zur Verrottung oder Kompostierung der auf dem Grundstück 
anfallenden pflanzlichen Abfällen verfügen, der Wertstoffhof in Neustrelitz, Am Kamp, zur 
Verfügung. Hier können pflanzliche Abfälle während den Öffnungszeiten gegen eine Gebühr 
abgegeben werden.  
 
§ 2 Absatz 1 der PflanzAbfLVO M-V gestattet nur dann ausnahmsweise das Verbrennen 
pflanzlicher Abfälle, die auf nicht gewerblich genutzten Gartengrundstücken anfallen, zu 
verbrennen, wenn eine Entsorgung nach § 1 Absatz 1 oder 4 oder eine Nutzung der von den 



öffentliche-rechtlichen Entsorgungsträgern durch Satzung angebotenen 
Entsorgungssysteme nicht möglich oder nicht zumutbar ist. Entsprechend § 13 Abs. 2 der 
Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte, in Kraft getreten am 
1. Januar 2016, haben die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neustrelitz einschließlich deren 
Ortsteile die Möglichkeit, ihre Grünabfälle gebührenpflichtig auf dem Wertstoffhof in 
Neustrelitz abzugeben.  
 
Nach den Grundsätzen der Abfallvermeidung und Abfallbewirtschaftung sind pflanzliche 
Abfälle in erster Linie zu verwerten und erst nachrangig zu beseitigen. Folglich kann ein 
Verbrennen pflanzlicher Abfälle, die auf nicht gewerblich genutzten Gartengrundstücken 
anfallen, nur dann ausnahmsweise in Betracht kommen, wenn eine Verwertung nicht 
möglich oder nicht zumutbar ist. Diese Voraussetzungen sind hier nicht erfüllt, denn es ist 
zumutbar, pflanzliche Abfälle über das Entsorgungssystem des Landkreises zu entsorgen. 
Den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Neustrelitz steht auf dem Gebiet der Stadt 
Neustrelitz einschließlich deren Ortsteile ein Wertstoffhof des Landkreises zur Verfügung, auf 
dem pflanzliche Abfälle gegen eine Gebühr abgegeben werden können. Die Erhebung einer 
Gebühr für die Entsorgung der pflanzlichen Abfälle führt nicht zur Unzumutbarkeit der 
Inanspruchnahme des Entsorgungssystems des Landkreises.   
 
Damit fehlt es an den Voraussetzungen für ein zulässiges Verbrennen gemäß § 2 Absatz 1 
PflanzAbfLVO M-V. Das Verbrennen ist daher in der Stadt Neustrelitz einschließlich deren 
Ortsteile generell verboten. 
Diese Allgemeinverfügung dient der Klarstellung der Rechtslage hinsichtlich des § 2 Absatz 
1 der PflanzAbfLVO M-V in der Stadt Neustrelitz und den dazugehörigen Ortsteilen.   
 
Gemäß § 62 KrWG kann die zuständige Behörde die erforderlichen Anordnungen zur 
Durchführung des Gesetzes im Einzelfall erlassen. Dies umfasst auch die Möglichkeit, für 
viele gleich gelagerte Fälle, wie im vorliegenden Fall, die Zumutbarkeit und Möglichkeit der 
Nutzung der öffentlich-rechtlichen Entsorgungssysteme für die Entsorgung von pflanzlichen 
Abfälle von nicht gewerblich genutzten Gartengrundstücken für das Gebiet der Stadt 
Neustrelitz einschließlich der Ortsteile festzustellen. 
 
Gemäß § 80 Abs. 2 Ziff. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) wird die sofortige 
Vollziehung angeordnet. Die Anordnung der sofortigen Vollziehung ist im öffentlichen 
Interesse geboten. Die Dauer eines eventuellen Klageverfahrens kann nicht abgewartet 
werden, weil dann für diesen gesamten Zeitraum pflanzliche Abfälle verbotswidrig mit 
erheblichen Folgen für Menschen und Umwelt durch Verbrennen beseitigt würden. Negative 
Folgen sind die Freisetzung klimaschädlicher Gase, inakzeptable Geruchsbelästigungen 
sowie der Eintritt von Sichtbehinderungen insbesondere in den dichter bebauten Stadtteilen. 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Landkreis Mecklenburgische 
Seenplatte - Der Landrat -, Platanenstraße 43 in 17033 Neubrandenburg schriftlich oder zur 
Niederschrift einzulegen. Der Widerspruch kann innerhalb der genannten Frist auch bei 
einem der folgenden Regionalstandorte eingelegt werden: 
 
Regionalstandort Waren (Müritz), Zum Amtsbrink 2, 17192 Waren (Müritz) 
Regionalstandort Demmin, Adolf-Pompe-Str. 12-15, 17109 Demmin 
Regionalstandort Neustrelitz, Woldegker Chaussee 35, 17235 Neustrelitz.  
 
Wegen der Anordnung der sofortigen Vollziehung hat der Widerspruch keine aufschiebende 
Wirkung. 
 



Hinweis: 
Die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs entfällt gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO. Das 
Verwaltungsgericht Greifswald, Domstraße 7 in 17489 Greifswald kann auf Antrag die 
aufschiebende Wirkung ganz oder teilweise wiederherstellen oder die Aufhebung der 
Vollziehung anordnen. 
 
 
Neubrandenburg, den …………… 
 
 
 
Heiko Kärger 
Landrat      
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